
Begrtindung

zur  2,  Änderung  des Bebauungsplanes  Nr.  Il  'lPastorat"

der  Gemeinde  Ladbergen

Der  Rat  der  Gemeinde  Ladbergen  hat  am 26.'+.'1978  beschlossen,

den  rechtskräftigen  Bebauungsplan  Nr.  'l1  "Pastoraat"  zu  ödern.

Die  bislang  im Bebauungsplan  ftir  den  südlichen  Teil  des  Flur-

sttickes Nr. 66 der Fltir 7@ festgesetzte Nutzung - Crtinfläche
mit  der  Zweckbestimmung  Parkanlage  - wird  aufgehoben  und  als

allgemeines  Wohngebiet  (WA) ausgewiesen.

Die  rnit  den  bisherigen  Festsetzungen  beabsichtigte  Zielsetzung,

in  Verbindung  mit  den  Gemeinbedarfsf1ächen  parkmäßige  Grttnflächen

anzulegen,  wurde  bereits  im Zuge  einer  entsprechenden  Gestaltung

der  größeren  nicht  tiberbauten  Grundstticksflächen  erreicht,  so  daß

die  stidlich  der  Gemeinbedarfsf1ächen  ausgewiesenen  Grünflächen  ftir

diesen  Zweck  nicht  mehr  benötigt  werden.

Im Zusammenhang  mit  dem östlich  und  westlich  der  vorhandenen  bzw.

rechtskräftig  ausgewiesenen  allgemeinen  Wohngebiete  und  der  wirt-

schaftlichen  Erschließung  bietet  sich  diese  Fläche  ebenfalls  zur  Aus-

weisung  des  allgemeines  Wohngebiet  an.

Der  Änderungsbereich  ist  im Entwurf  des  F1ächennutzungsplanes  der

Gemeinde  Ladbergen,  der  bereits  öffentlich  ausgelegen  hat,  als

Wohnbaufläche  ausgewiesen.

Besondere  bodenordnende  Maßnahmen  oder  Verfahren  sind  für  die

Durchführung  des geänderten  Planes  nicht  erforderlich.
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Durch  die  Änderung  werden  ftir  die  Erschließung  des neu  ausge-

wiesenen  allgemeinen  Wohngebietes  der  Gemeinde  Ladbergen  voraus-

sichtlich  Kosten  in Höhe von rd.  ß 0  0,  0  0  0,  - -  DM ent-

stehen.

Hiermit  wird  bescheinigt,  daß diese  Begrtindung  zusammen  mit  dem

Plan  der  2.  Änderung  zum Bebauungsplan  Nr.  'l"1 "Pastorat"  in  der

Zeit  vom jttl.  44. 49'?R  biseitzsc/if.  43.4?i.49/-!  öffentlich  ausgelegen

hat  und vom Rat  der  Gemeinde  Ladbergen  am  2A.  04.  Ä9gg

beschlossen  wurde.

Ladbergen,  den 4g. 02. 49 '?'J
Gemeindedirektor  B, V

liÖ[,/1ü/"!A(:!]i,/4"'


